
Vorlage 
 ⌧ öffentlich 
 �  nichtöffentlich Vorlage-Nr.: 378/06 

Der Bürgermeister 
Fachbereich: 3 
 
Stabsstelle Wirtschaftsförderung 
 
 
 

zur Vorberatung an: ⌧ Hauptausschuss 
  � Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 
  ⌧ Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
  � Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
  � Bühnenausschuss 
  ⌧ Ortsbeiräte/Ortsbeirat: 

zur Unterrichtung an:  � Personalrat Datum: 28.02.06 
zum Beschluss an: � Hauptausschuss 
  ⌧ Stadtverordnetenversammlung 

 
Betreff:  Konzessionsvertrag über die öffentliche Versorgung mit Gas in den Ortsteilen Vierraden, Blumehagen, Hohenfelde 

und Kunow 
 

Beschlussentwurf:  
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Bürgermeister mit dem Abschluss eines Wegenutzungs- und 

Konzessionsvertrages mit einer Laufzeit von maximal 20 Jahren zur Versorgung der Ortsteile Vierraden, Blumenhagen, 
Hohenfelde und Kunow mit Gas. 

 
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, der Stadtverordnetenversammlung vor Vertragsabschluss den endverhandelten 

Konzessionsvertrag über die öffentliche Versorgung mit Gas zur Bestätigung vorzulegen. 

Finanzielle Auswirkungen: 
⌧ keine  � im Verwaltungshaushalt � im Vermögenshaushalt 
� Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. � Die Mittel werden im Haushaltsplan eingestellt. 
Einnahmen: Ausgaben: Haushaltsstelle: Haushaltsjahr: 
 
 
 
� Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.  
� Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: 
� Mindereinnahmen werden in folgender Höhe wirksam: 
Deckungsvorschlag: 
 
Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin: 

 
 
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in 
 
Die Stadtverordnetenversammlung � hat in ihrer Sitzung am  
Der Hauptausschuss � hat in seiner Sitzung am  
 
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und � Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst.  
 
 
F.d.R.d.A. FO
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Begründung: 
 
Mit Beschluss Nr. 416/17/96 v. 02.05.1996 bestätigte die Stadtverordnetenversammlung den Strom- und 
Gas-Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Schwedt/Oder und der Stadtwerke Schwedt GmbH. 
Mit diesem Vertrag verpflichten sich die Stadtwerke Schwedt GmbH, allen Verbrauchern innerhalb des 
Vertragsgebietes elektrische Energie und Gas zu liefern. Als Anlage zu diesem Vertrag ist das 
Vertragsgebiet auf einem Plan dargestellt. 
Das Vertragsgebiet ist nicht erweiterbar, die Grenzen aus 1996 gelten weiterhin fort. 
 
Die Schwedter Ortsteile Vierraden, Blumenhagen, Hohenfelde und Kunow sind nicht Bestandteil des 
ausgewiesenen Vertragsgebietes, da sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Stadt Schwedt/Oder 
gehörten. 
 
Die Stromversorgung erfolgt in den genannten Ortsteilen durch die E.ON edis AG Fürstenwalde/Spree. 
Durch die E.ON edis AG wurde der Wunsch an die Stadt herangetragen, die genannten Ortsteile der 
Stadt Schwedt/Oder zusätzlich mit Gas versorgen zu wollen und dazu einen Konzessionsvertrag mit der 
Stadt Schwedt/Oder abzuschließen. 
 
Entsprechend  § 46 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) haben Gemeinden ihre öffentlichen 
Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von 
Letztverbrauchern im Gemeindegebiet diskriminierungsfrei durch Vertrag zur Verfügung zu stellen. 
 
Das Verfahren nach § 46 EnWG wird mit dem Land geklärt werden.  
 
 
Anlage (liegt digital nicht vor): 
Plan Vertragsgebiet 
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